Anträge stellen

BAT-Lebensaltersstufen widersprechen Gleichbehandlung
Mit Urteil vom 11. 9 2008 hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg der Klage eines Angestellten des Landes Berlin auf der Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) teilweise stattgegeben. Er hatte eine Vergütung entsprechend der höchsten Lebensalterstufe seiner Vergütungsgruppe begehrt, obwohl er noch nicht in dem entsprechenden Alter war. Das LAG hat in den (aufsteigenden) Lebensaltersstufen des Vergütungssystems des BAT eine unzulässige Diskriminierung wegen Alters gesehen, weil dort allein auf der Grundlage des Lebensalters eine unterschiedliche Vergütung gewährt. Wer zum Beispiel mit 30 Jahren sein Arbeitsverhältnis im Bereich des BAT beginnt, erhält weniger Geld als jemand, der  mit 40 Jahren eingestellt wird. Wenn keine entsprechende Nachbesserung durch die Tarifvertragsparteien erfolgt, soll nach dieser Gerichtsentscheidung jeder einen Anspruch auf die Vergütung nach der höchsten Lebensaltersstufe haben.

Die GEW Hessen hat daraufhin allen ihr bekannten, möglicherweise betroffenen Mitgliedern ein Musterschreiben übersandt, mit dem sie ihren Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber ab dem 18.8.2006 geltend machen können.

Anträge sollen jedoch nur die Beschäftigten stellen, die am 18.8.2006 noch nicht die letzte Lebensaltersstufe ihrer Vergütungsgruppe (Endgrundvergütung) erreicht haben! 

Die Lebensaltersstufe kann dem Bezügenachweis (Gehaltsmitteilung) entnommen werden. Bei den Bezügenachweisen der Hessischen Bezügestelle (HBS) findet man dies „oben rechts“ unterhalb des Eintritts- und Geburtsdatums und der Vergütungsgruppe (z.B. „III/ BAT“) in der Zeile „Lebens-/DA-Stufe BDA“. Dort erscheint die Stufe, z.B. „37“ oder „45“. Dahinter steht noch eine Zahl nämlich z.B. „03/1992“. Das dort angegebene Alter ist nicht immer identisch mit dem tatsächlichen Lebensalter, da für in höherem Lebensalter Eingestellte ein „dienstliches Lebensalter“ errechnet wird. 
Auch Angestellte bei sonstigen Arbeitgebern, die den BAT zum Beispiel durch Bezugnahme in den Einzelarbeitsverträgen anwenden oder nach einem eigenen Vergütungssystem bezahlen, das „Lebensalterstufen“ enthält, können betroffen sein
Das Urteil des LAG Berlin-Brandenburg ist nicht rechtskräftig. Das Gericht hat die Revision zum Bundesarbeitgericht zugelassen, und das beklagte Land Berlin hat  angekündigt, in die Revision zu gehen.
Die GEW Hessen hat sich an das Land Hessen gewandt um eine „Verfahrensvereinbarung“ zu finden, die verhindern soll, dass die betroffenen Beschäftigten ihre Ansprüche auch noch vor den Arbeitsgerichten einklagen müssen. Wir werden über das weitere Verfahren so schnell wie möglich, voraussichtlich Anfang Februar, informieren.
Auch andere Beschäftigte könnten eine solche Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber treffen. Für Rückfragen steht die Landesrechtsstelle insoweit zur Verfügung.

Die durch das Gericht geforderten Nachbesserungen wurden im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) im Oktober 2005 und für den Tarifvertrag der Länder (TV-L) im November 2006 bereits umgesetzt. Wer danach eingestellt und bereits unter diese Tarifverträge stellt, muss keinen Antrag stellen.
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